
43. Grümpelturnier Untereggen 

7. bis 9. August 2026 

Turnierreglement 
 
1. Kategorien  
A1 Piccolo (Kindergarten bis 3. Klasse) 
A2 Mini (4. bis 6. Klasse)  
A3 Junior (7. Schuljahr bis und mit Jahrgang 2012) 
B Erwachsene (Jahrgang 1987 bis 2011) 
S Senioren (Jahrgang 1986 und älter) 
Als Stichtag für die Kategorieneinteilung in den Kategorien A1 bis A3 gilt das 
Turnierdatum. Angehende Oberstufenschüler sind in der Kategorie A3 
anzumelden. 
 
2. Turnierpreise  
Alle Teams der Kategorien A1 bis A3 erhalten einen Preis. In den Kategorien B und S 
erhalten mindestens die vier Erstplatzierten einen Teampreis.  
 
3. Zusammensetzung der Teams 
Ein Team besteht aus Goalie und fünf Feldspieler:innen.  
Auswechselspieler:innen sind erlaubt. Während des Spiels darf frei gewechselt werden. 
 

a. Kategorien A1 Piccolo und A2 Mini 
In den Kategorien A1 Piccolo und A2 Mini müssen alle Spieler:innen mindestens eine der 
nachfolgenden Bedingungen erfüllen. In begründeten Fällen kann die Turnierleitung 
Ausnahmen gewähren. 

- wohnhaft in der Gemeinde Untereggen 
- in Untereggen aufgewachsen 
- Bürger:in von Untereggen 
- Mitglied eines Unteregger Vereins 

 
b. Kategorie A3 Junior 

Die Teilnahmebedingungen für die Kategorie A3 entspricht denjenigen der Kategorie B und S 
(siehe nachfolgend). 
 

c. Kategorie B Erwachsene und S Senioren 
Teams der Kategorie B Erwachsene und S Senioren unterstehen keinen besonderen 
Teilnahmebedingungen. Während der gesamten Spieldauer mindestens zwei Spielerinnen 
(resp. Spieler) im Einsatz sein. Reine Männer-, resp. Frauenteams sind nicht spielberechtigt. 
 
4. Teilnahmebestätigung 
Die Anzahl an Teams ist beschränkt. Ein Team ist erst mit der Zustellung des Spielplans 
spielberechtigt. Der Entscheid der Turnierleitung ist massgebend und unanfechtbar. 
 
5. Spielberechtigung 
Jede Spielerin / Jeder Spieler darf in derselben Kategorie nur in einem Team spielen. 



 
6. Spieldauer und -wertung 
Die Spielzeit wird mit dem Spielplan bekanntgegeben. 
Sieg = 3 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt, Niederlage = 0 Punkte 
 
7. Rangierung 
Bei Punktgleichheit entscheidet folgende Reihenfolge:  
 
1. die bessere Tordifferenz 
2. die höhere Anzahl erzielter Tore 
3. die direkte Begegnung 
4. ein Penaltyschiessen (vier verschiedene Spieler:innen pro Team; 
bei gleicher Anzahl erzielter Tore anschliessend abwechselnd jeweils eine Spielerin / 
ein Spieler pro Team). 
 
8. Forfait 
Ein Spiel gilt 3:0 forfait, wenn 

- ein Team zum Spielbeginn nicht mit mindestens drei 
Spieler:innen antritt. 

- eine nicht gemeldete oder gesperrte Person eingesetzt wird. 
- eine Spielerin / ein Spieler in der betreffenden Kategorie 

nicht spielberechtigt ist. 
- ein Spiel wegen ungebührlichen Verhaltens eines Teams abgebrochen 

werden muss. 
 

9. Strafbestimmungen 
Verweist die Schiedsrichterin / der Schiedsrichter eine Person des Feldes, so ist diese für 
den Rest des laufenden Spieles gesperrt und darf auch nicht ersetzt werden. Im 
Wiederholungsfall erfolgt ein Ausschluss der betreffenden Person für das ganze Turnier. 
 
10. Spielregeln 
Es gelten die Regeln des SFV, ausser der Abseitsregel, Rückpassregel, Torabstoss und 
indirekter Freistoss, die nicht zur Anwendung kommen. Tore durch Goalieauskick und 
direkte Einwürfe zählen nicht als Tor. 
 
11. Ausrüstung und Tenue 
Die Teams sollen in einheitlichen Leibchen antreten. Turn- und Nockenschuhe (nicht aber 
Stollenschuhe) sind erlaubt. Barfuss spielen ist untersagt. 
 
12. Proteste 
Die Protestgebühr beträgt Fr. 50.-. Für alle auftretenden Fälle ist die Turnierleitung 
zuständig. Proteste müssen unmittelbar vor oder bis spätestens fünf Minuten nach dem 
betreffenden Spiel bei der Turnierleitung eingereicht werden. Bei Ablehnung verfällt die 
Protestgebühr zugunsten des Veranstalters. 
 
  



13. Schlechtwetterprogramm  
Bei ungünstigen Witterungs- und Platzverhältnissen entscheidet die Turnierleitung 
endgültig, ob anstelle der vorgesehenen Spiele ein Penaltyschiessen durchgeführt wird. In 
diesem Falle schiessen alle Spieler:innen des Teams (Anzahl: 6) je einen Penalty. 
 
14. Haftung und Versicherung  
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden und der Veranstaltungsgäste. 
Bei unvorhergesehenen Vorkommnissen, die im Reglement nicht enthalten sind, ist der 
Entscheid der Turnierleitung massgebend und unanfechtbar. Mit der Anmeldung 
anerkennen sämtliche Teams das Turnierreglement. 


